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MIT GRÜNORDNUNGSPLAN 

  

   

NR. 131 
FREIFLÄCHENPHOTOVOLTAIKANLAGE 
„EHEMALIGE KIESGRUBE EDER THALDORF“ 

  

   

STADT 
LANDKREIS 
REGIERUNGSBEZIRK 

KELHEIM 
KELHEIM 

NIEDERBAYERN 

  

   

Präambel: 
Die Stadt Kelheim erlässt gemäß § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I, Nr. 394), 
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 23.06.2023 (GVBl. S. 250), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl I, S. 3786), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I) zuletzt geändert durch §1 Abs. 6 der Verordnung vom 
04.06.2024 (GVBl. S. 98) und der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl 1991 I, S. 58) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
14.06.2021 (BGBl. I, S. 1802) diesen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit 
Grünordnungsplan Nr. 131 Freiflächenphotovoltaikanlage „Ehemalige 
Kiesgrube Eder Thaldorf“ nebst Begründung sowie des Anhangs und 
Umweltbericht vom __..____ als S a t z u n g. 
 
§ 1 - Räumlicher Geltungsbereich 
Für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 131 
Freiflächenphotovoltaikanlage „Ehemalige Kiesgrube Eder Thaldorf“ gilt der 
vom Ingenieurbüro Komplan, Leukstraße 3, 84028 Landshut ausgearbeitete 
Entwurf mit dem beschlossenen räumlichen Geltungsbereich, einschließlich 
der Festsetzungen durch Planzeichen und Text nebst Begründung sowie 
sämtlicher Anhänge und Umweltbericht in der Fassung vom __.__.____. 
 
§ 2 - Inkrafttreten 
D e r  Vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnungsplan Nr. 131 
Freiflächenphotovoltaikanlage „Ehemalige Kiesgrube Eder Thaldorf“ nebst 
Begründung sowie sämtliche Anhänge und Umweltbericht in der Fassung 
vom __.__.____ tritt gemäß §10 Abs. 3 BauGB am Tage der 
Bekanntmachung in Kraft.  
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Stand 
 

24.06.2024 – Vorentwurf 
 

 

Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan Nr. 131 
Freiflächenphotovoltaikanlage „Ehemalige Kiesgrube Eder Thaldorf“ erfolgt gemäß 
§ 10 BauGB und wird im Regelverfahren durchgeführt. 

 

1  Aufstellungsbeschluss 
Die Stadt Kelheim hat in der Sitzung vom 29.01.2024 die Aufstellung des Vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan Nr. 131 Freiflächenphotovoltaikanlage „Ehema-
lige Kiesgrube Eder Thaldorf“ beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.___ ortsüblich bekanntgemacht. 

 

2 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darle-
gung und Anhörung sowie die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans mit Grünordnungsplan Nr. 131 Freiflächenphotovoltaikanlage „Ehemalige 
Kiesgrube Eder Thaldorf“ in der Fassung vom 24.06.2024 hat in der Zeit vom 17.09.2024 bis 
23.10.2024 stattgefunden. 
 

3 Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan Nr. 131 Frei-
flächenphotovoltaikanlage „Ehemalige Kiesgrube Eder Thaldorf“ in der Fassung vom 
__.__.____ wurde mit der Begründung und Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der 
Zeit vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ öffentlich ausgelegt. 
 

4 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
Zum Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan Nr. 131 Frei-
flächenphotovoltaikanlage „Ehemalige Kiesgrube Eder Thaldorf“ in der Fassung vom 
__.__.____ wurden mit der Begründung und Umweltbericht die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.____ bis ein-
schließlich __.__.____ beteiligt. 
 

5  Satzungsbeschluss 
Die Stadt Kelheim hat mit Beschluss vom __.__.____ den Vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans mit Grünordnungsplan Nr. 131 Freiflächenphotovoltaikanlage „Ehemalige Kiesgrube 
Eder Thaldorf“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom __.__.____ als Satzung be-
schlossen. 
 

 

 

Stadt Kelheim, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

 

6 Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens ausgefertigt. 
 
 

 

Stadt Kelheim, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

 

7  Inkrafttreten 
Der Satzungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan 
Nr. 131 Freiflächenphotovoltaikanlage „Ehemalige Kiesgrube Eder Thaldorf“ wurde am 
__.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebau-
ungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Ge-
meinde Kelheim zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlan-
gen Auskunft gegeben. Der Vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit Grünordnungsplan 
Nr. 131 Freiflächenphotovoltaikanlage „Ehemalige Kiesgrube Eder Thaldorf“ ist damit in Kraft 
getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die 
§§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen. 
 

 
 

 

Stadt Kelheim, den ………………….. 
 1. Bürgermeister 

3 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (Art. 81 BayBO) 
3.1 Gestaltung baulicher Anlagen 

Betriebsgebäude Trafostation / Wechselrichter / Übergabestation 
Dachform:  Satteldach (SD) / Pultdach (PD) / Flachdach (FD) 
Dachneigung:  max. 25°, PD max. 10° 
Dachdeckung:  alle harten Deckungen / Gründach 
 Zink-/Blei- und Kupferbedachung ist unzulässig 
Dachüberstand:  Ortgang/Traufe max. 1,00 m 
Dachaufbauten:  unzulässig 
Zwerch-/Standgiebel: unzulässig 
  

3.2 Abstandsflächen 
Gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO werden innerhalb des Geltungsbereiches für die anzu-
wendenden Abstandsflächen die ausgewiesenen, überbaubaren Grundstücksflächen definiert. 
Ein Mindestabstand von 3,00 m zu den Grundstücksgrenzen ist einzuhalten. Ausnahmen hier-
für bilden die grundstücksnahen Einfriedungen. Diese dürfen grundsätzlich bis zu einer Höhe 
von 2,50 m auch innerhalb der Abstandsflächen zu liegen kommen.  
 

3.3 Einfriedungen 
Art/ Ausführung:  Maschendrahtzaun / Industriegitterzaun / Metallzaun; 

Die Einzäunung ist so zu errichten, dass sie für Kleinsäuger keine Barriere dar-
stellt (mind. 15 cm Bodenabstand) 
Alternativ ist die Einzäunung bei Bodenschluss entweder so großmaschig her-
zustellen, dass die für Kleinsäuger durchlässig ist oder aber es sind alle 20-
30 m am Boden kleintierdurchlässige Röhren zu integrieren.  

Zaunhöhe:  max. 2,50 m ab natürlichem Gelände (inkl. Übersteigschutz). 
Sockel:  durchgehende Sockel sind unzulässig, davon abweichend sind betonierte So-

ckel in Torbereichen zulässig 
 

3.4 Gestaltung des Geländes 
Abgrabungen und Aufschüttungen sind unzulässig. Eine Ausnahme bilden hier die technischen Ge-
bäude, an denen Abgrabungen und Aufschüttungen bis 0,5 m zulässig sind. 
Stützmauern sind unzulässig, a lle Geländeanpassungen sind als natürliche Böschungen auszubil-
den. 
 

3.5 Werbeanlagen 
Werbeanlagen sind ausschließlich im Bereich der Zufahrt zur Anlage an der Einfriedung in ei-
ner Größenordnung bis 3,0 m² zulässig, weitere W erbeanlagen sowie eine Beleuchtung der 
W erbeanlagen sind unzulässig. 
 

3.6 Reinigung der Module 
Bei der Reinigung der Module darf ausschließlich reines Wasser verwendet werden, jeglicher Zusatz 
(z.B. Reinigungsmittel) ist nicht zulässig.  

A) BEBAUUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 BauGB und Art. 81 BayBO 

 
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
1.1 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

Zweckbestimmung: SO Freiflächenphotovoltaik 
Zulässig sind nachfolgende Anlagen und Einrichtungen zum Zweck der Stromgewinnung aus 
Sonnenenergie einschließlich der für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen: 
 Photovoltaikmodule (starr, ohne Nachführung) einschließlich Aufständerung, 
 Technikgebäude und technische Anlagen, die der Zweckbestimmung des Sondergebietes 

dienen (Trafostation/ Wechselrichter/ Übergabestation/ unterirdische Verkabelungen), 
 Zufahrten / Wartungsflächen 
Ebenso zulässig sind Batteriespeicher. 

Unzulässig sind:  
 Großflächige Versiegelungen und Gründungsbauwerke aus Beton, etc.  

 
 
1.2 Zeitliche Befristung der Nutzung (§ 9 Abs. 2 Satz 1 BauGB) 

Die Nutzung der gesamten Fläche innerhalb des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes / 
Grünordnungsplanes wird auf einen Zeitraum von 30 Jahren ab Rechtskraft der Planung be-
schränkt . Als Folgenutzung ist ab dem Zeitpunkt der dauerhaften Nutzungsaufgabe des Son-
dergebietes eine landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen.  

 
 

2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Zulässige Grundflächenzahl: 
 

Nutzung 
Grundfläche – GR 
§ 16 Abs. 2 Nr.1 
BauNVO 

Geschossfläche – GF 
§ 16 Abs. 2 Nr.2 
BauNVO 

Photovoltaikanlage  
einschließlich Trafostation /  
Wechselrichter / Übergabestation / 
Batteriespeicher 

max. 50.100 m² - - - 

 
 
2.2 Höhe der Gebäude und Module 

Die Höhe ist zu messen ab natürlicher Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand 
mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum oberen Abschluss der Wand bzw. der Modul-
konstruktion. 
 

2.2.1 Wandhöhe 
Betriebsgebäude Trafostation / Wechselrichter / Übergabestation: max. 3,50 m 
Batteriespeicher:  max. 3,50 m 
 

2.2.2 Modulhöhe 
Moduloberkante 
Modulkonstruktion einschließlich Aufständerung: max. 3,00 m 
Modulunterkante 
Modulkonstruktion einschließlich Aufständerung: mind. 0,50 m 
 

 
 

9 FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM AUSGLEICH 
9.1 Die Bereitstellung der erforderlichen Ausgleichsflächen erfolgt innerhalb des Gel-

tungsbereiches des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan auf der privaten Grund-
stücksfläche Flurnummer 1604/27 (Teilfläche) und 1604 (Teilfläche), Gemarkung 
Thaldorf. 
 

Maßnahmen: 

- Umwandlung von artenarmen Extensivgrünland in blütenreiche Extensivwiesen-
flächen. 
 

Entwicklungsziel: 

Entwicklung von strukturreichen Lebensraumkomplexen, angrenzend an bestehende 

Habitate zur Förderung der Fauna sowie zur Einbindung in die umgebende Land-
schaft: 

- Anlage und Förderung eines mäßig extensiv genutzten, artenreichen Extensiv-
grünlands (G212 nach BayKompV). 

 

Zielerreichung: 
Die Erreichung der Entwicklungsziele erfolgt nach 15 Jahren. 

Die detaillierte Maßnahmenbeschreibung ist der Begründung zu entnehmen.  
 

9.2 Die Bereitstellung der erforderlichen Ausgleichsflächen erfolgt innerhalb des Gel-
tungsbereiches des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan auf der privaten Grund-
stücksfläche Flurnummer 1604/27 (Teilfläche), Gemarkung Thaldorf. 
 

Maßnahmen: 

- Anlage einer durchgängigen Hecke aus Vogel- / Insektennährgebüschen als Ein-
grünung sowie zur Einbindung in die umgebende Landschaft. 

 

Entwicklungsziel: 

Entwicklung von strukturreichen Lebensraumkomplexen, angrenzend an bestehende 

Habitate zur Förderung der Fauna sowie zur Einbindung in die umgebende Land-
schaft: 

- Anlage von Gebüschen trocken-warmer Standorte als 2-reihige Hecke, Breite 3m 
(B112 nach BayKompV). 
 

 

Zielerreichung: 

Die Erreichung der Entwicklungsziele erfolgt nach 3 Jahren. 

Die detaillierte Maßnahmenbeschreibung ist der Begründung zu entnehmen. 
 
 
 

B) GRÜNORDNUNGSPLAN 
Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB 
 

4 AUFSTELLFLÄCHEN, ZUFAHRTEN, PFLEGEWEGE 
Aufstellflächen und Grundstückszufahrten sind versickerungsfähig zu gestalten (Schotterrasen, 
Fahrspuren mit durchlässigen Zwischenräumen, wassergebundene Decken u. ä.). 
Der umlaufende Pflegeweg sowie die Pflegewege innerhalb der Modulflächen sind unbefestigt als 
Grünweg mit Extensivwiesencharakter und charakteristischem Arteninventar zu entwickeln, dauer-
haft zu unterhalten und entsprechend Ziffer 5 anzusäen und zu pflegen. 
Für die Anlage ist eine Feuerwehrzufahrt gemäß „Richtlinie über Flächen für die Feuerwehren“ vor-
zusehen. Diese ist so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 
10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden kann. 
 
 

5 ANSAAT / PFLEGE DER WIESEN- UND BLÜHFLÄCHEN 
5.1 Ansaat 

Alle offenen Flächen innerhalb und außerhalb der Zaunanlage einschließlich des umlaufenden Pfle-
gewegs und der Pflegewege im Bereich der Modulflächen sowie zwischen Zaunanlage und Gel-
tungsbereichsgrenze sind unbefestigt zu entwickeln, dauerhaft zu unterhalten und entsprechend 
nachstehender Vorgaben anzusäen:  
Die Verwendung von autochthonem Saatmaterial (Photovoltaik 30/70, 30 % Kräuter 70 % Gräser, 
aus dem Herkunftsgebiet 16 „Unterbayerische Hügel- und Plattenregion“ (PR8) ist zur Ansaat der 
Flächen innerhalb des Zaunes erforderlich.  
Alternativ ist eine Mähgutübertragung aus geeigneten Flächen in enger Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde möglich. 

 
5.2 Pflege 

Die Pflege aller Wiesenflächen erfolgt durch eine zweischürige Mahd. Der erste Schnitt erfolgt Mitte 
Juni bis Mitte Juli, je nach Aufwuchsmenge. In der Regel erfolgt die zweite Mahd zwischen Septem-
ber und Oktober. Dies kann je nach Zeitpunkt der Erstmahd und Witterungsverlauf im Sommer vari-
ieren. Die Mahd hat insektenschonend zu erfolgen.  
Zur Ausmagerung ist in den ersten drei Jahren eine zusätzliche Mahd vor dem 15.06. möglich. Al-
ternativ bietet sich die Ansaat von Zottigem Klappertopf an oder in den ersten beiden Jahren der 
Anbau stickstoffzehrender Ackerfrüchte (z.B. Hafer, Weizen) ohne Düngung und Ausbringung von 
Pflanzenschutzmitteln.  
Das Mähgut ist frühestens am Folgetag aus den Flächen zu entfernen und fachgerecht zu entsor-
gen, damit Insekten in ungemähte Bereiche flüchten können. Ein Mulchen der Flächen ist nicht zu-
lässig., Düngung und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind untersagt.  
Alternativ ist zur Mahd eine Tierbeweidung (Huftierbeweidung) möglich. 
 

6 PFLANZMASSNAHMEN / PFLEGE DER GEHÖLZPFLANZUNGEN 
6.1 Pflanzungen  

Die im Plan festgesetzten Gehölzpflanzungen sind entsprechend den Mindestanforderungen 
der Artenliste unter Ziffer 8 umzusetzen. Die genaue Lage ist dabei variabel und von der je-
weiligen Detailplanung abhängig. Es sind je 100 m² je 1 Stück Baum 1.Ordnung, 2 Stück 
Bäume 2. und 3. Ordnung, 5 Stück Heister sowie 40 Stück Sträucher als Baum- und Strauch-
hecke zu pflanzen. Gehölze sind zu verankern und mit Schutzeinrichtung zu schützen.  
 

6.2 Pflege  
Ausfallende Bäume und Sträucher sind gemäß der Artenliste aus Ziffer 8 nachzupflanzen, wobei 
die Neupflanzungen ebenfalls den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen haben und in 
der nächstmöglichen Pflanzperiode zu pflanzen und arttypisch zu entwickeln sind. 
 
 

7 SCHUTZ UND ERHALT DES FLÄCHIGEN GEHÖLZBESTANDES 
Zu erhaltender Baum- und Vegetationsbestand ist vor Beginn der Bauarbeiten durch geeigne-
te Maßnahmen zu schützen. Die Schutzmaßnahmen sind nach DIN 18920 "Schutz von Bäu-
men, Pflanzbeständen und Vegetationsflächen" (neueste Fassung) durchzuführen. Die Best-
immungen der RAS-LP4 sowie der ZTV-Baumpflege sind zu beachten. 
 

 
8 ARTENLISTEN 

Bei der Gehölzverwendung ist auf das Einbringen autochthonen Pflanzmaterials (Vor-
kommensgebiet 5.2 Schwäbische und Fränkische Alb) zu achten. 

8.1 Gehölze 1. Ordnung 
Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 18-20, (falls erforderlich mit Straßenraumprofil) 
Acer platanoides  Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Salix alba Silber-Weide 
Tilia cordata Winter-Linde 
Ulmus glabra Berg-Ulme 
und andere heimische, standortgerechte Arten. 
 

8.2 Gehölze 2. und 3. Ordnung 
Qualität Einzelgehölz: H, 3 x v., mDB, 16-18 (Straßenraumprofil, falls erforderlich) 
Qualität flächige Pflanzung: vHei, 150/175  
Qualität Obstgehölz: H, 8-10  
Acer campestre    Feld-Ahorn 
Betula verrucosa   Sand-Birke 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Prunus avium    Vogel-Kirsche  
Prunus padus    Trauben-Kirsche 
Sorbus aucuparia   Gemeine Eberesche 
sowie Obst-/ und Nussgehölze standorttypischer Regionalsorten und andere heimische, 
standortgerechte Arten. 
 

8.3 Sträucher 
Qualität: Str, 2xv., je nach Sortierung 60/80, 80/100, 100/150 
Mit * gekennzeichnete Straucharten sind Ziergehölze.  
Amelanchier in Arten   Felsenbirne* 
Berberis vulgaris   Berberitze 
Cornus mas Kornellkirsche  
Cornus sanguinea subsp. sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana   Haselnuss 
Crataegus laevigata    Zweigriffliger Weißdorn 
Ligustrum vulgare   Liguster 
Prunus spinosa    Schlehdorn 
Rosa canina    Hunds-Rose 
Salix purpurea    Purpur-Weide 
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 
Syringa vulgaris   Flieder* 
Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus   Gewöhnlicher Schneeball 
sowie Beerensträucher standorttypischer Regionalsorten und andere heimische, standortge-
rechte Arten. 

 

1 DENKMALSCHUTZ - BODENDENKMALPFLEGE 
Bodendenkmäler sind im Bereich der geplanten Sondergebietsausweisung nicht bekannt.  
Sollten bei Erdarbeiten trotzdem Keramik-, Metall- oder Knochenfunde zu Tage kommen, ist dies umgehend 
dem Landratsamt Kelheim bzw. dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. Die aufgefundenen 
Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belas-
sen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet. Auf die entsprechenden Bestimmungen des Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDschG wird verwiesen. 
 

2 BODENSCHUTZ - SCHUTZ DES OBERBODENS, MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLI-
CHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
Bei baulichen und sonstigen Veränderungen des Geländes ist der anfallende Oberboden in nutzbarem Zustand 
zu erhalten und so zu sichern, dass er jederzeit zu Kulturzwecken verwendet werden kann. Er ist in seiner ge-
samten Stärke anzuheben und in Mieten (maximal 3,00 m Basisbreite, 1,00 m Kronenbreite, 1,50 m Höhe, bei 
Flächenlagerung 1,00 m Höhe) zu lagern. Die Oberbodenlager sind bei einer Lagerdauer von über 6 Monaten 
mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen (z. B. Luzerne, Waldstauden-Segge, Lu-
pine) als Gründüngung anzusäen, eine Befahrung mit Maschinen ist zu unterlassen. Die Vorgaben der DIN 
19731 sind zu beachten. 
Hinsichtlich der Standards des Bodenschutzes wird auf den Leitfaden des Bundesverbandes Boden e.V., BVB-
Merkblatt Band 2; Bodenkundliche Baubegleitung BBB Leitfaden für die Praxis hingewiesen. 
 

3 NACHBARSCHAFTSRECHT 
Bei allen Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sind die geltenden Regelungen des AGBGB Art. 47 bis 50 
zu beachten und zu angrenzenden benachbarten Flächen nachfolgende Abstände einzuhalten: 
 0,50 m für Gehölze niedriger als 2,00 m Wuchshöhe 
 2,00 m für Gehölze höher als 2,00 m Wuchshöhe 
 bis zu 4,00 m zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für Bäume höher als 2,00 m 
 

4 REDUZIERUNG VON LÄRM- / STAUBENTWICKLUNGEN 
Im Zuge der Bauarbeiten soll besonders Augenmerk auf die Ergreifung von Maßnahmen zur Reduzierung von 
Staub- und Lärmentwicklungen gelegt werden. 

 
5 NATURSCHUTZ 

Der unteren Naturschutzbehörde sind folgende Nachweise zu den angeführten Zeitpunkten vorzulegen: 
 für die Verwendung autochthonen Saatmaterials nach Durchführung der Ansaat, 
 für die Verwendung autochthonen Pflanzmaterials nach Durchführung der Pflanzungen. 

 
6 FÜHRUNG UND SCHUTZ VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN 

Die Unterbringung der erforderlichen Versorgungsleitungen sollte aus städtebaulichen und gestalterischen 
Gründen im Einvernehmen mit den Leistungsträgern unterirdisch erfolgen. 
Bei Anpflanzung von Bäumen und Großsträuchern ist zu unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen ein Ab-
stand von mindestens 2,50 m einzuhalten. Bei kleineren Sträuchern ist ein Mindestabstand von 1,50 m ausrei-
chend. 
 

7 DIN-NORMEN 
Die DIN-Normen, auf welche die Festsetzungen Bezug nehmen, sind bei der Kommune zugänglich. 
 

8 RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan umfasst die vermessenen Grund-
stücksflächen der Flurnummern  1604/27 (TF), 1604 (TF) Gemarkung Thaldorf, mit einer Fläche von insgesamt 
63.321 m². 
 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des  
Bebauungsplanes / Grünordnungsplanes 

 
Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) 
Freiflächenphotovoltaik 

 
Bauweise, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO) 

 
Baugrenze:  die den Hauptnutzungszwecken dienenden überbaubaren 

Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt  
 
Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 

Ein- / Ausfahrt, Planung  
 

Flächen für Versorgungsanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB) 
 

Flächen für Versorgungsanlagen: 
Trafostation / Übergabestation / Wechselrichter / Batteriespeicher, 
Planung 
(schematische Darstellung, Lage variabel innerhalb Baugrenze) 

 
Planungen, Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Entwicklung der Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB) 
 

Umgrenzung von Flächen zur Entwicklung von Natur und Landschaft,  
ökologische Ausgleichsfläche, Planung 
 
flächiger Gehölzbestand, Bestand zu erhalten (Ziffer 7) 
zur Minderung der Sichtbeziehungen 
 
Wiesenfläche ohne Pflanzgebot (Randflächen zwischen Zaun und 
Grundstücks- / Geltungsbereichs- / Nutzungsgrenze), Planung (Ziffer 5.1, 
5.2 der Festsetzungen durch Text) 
autochthone Ansaat, extensive Pflege 
 
innerbetrieblicher Pflegeweg innerhalb Zauns, Planung (Ziffer 5.1, 5.2 der 
Festsetzungen durch Text) 
autochthone Ansaat, extensive Pflege  
 
artenreiches Extensivgrünland, Planung (Ziffer 5.2 der 
Festsetzungen durch Text)  
G212 
 
Mesopyle Hecke, Planung (Ziffern 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3 der Festsetzungen 
durch Text) zur Minderung der Sichtbeziehungen 
B112 
 

Sonstige Planzeichen 
 
Einfriedung, Planung (Ziffer 3.3 der Festsetzungen durch Text) 
 
Pflegetor, Planung 

Flurstücksgrenze mit Grenzpunkt 
 
Flurnummer  
 
Hausnummer 
 
Bebauung Bestand  
 
Bemaßung 
 
Biotopfläche inkl. Biotopteilflächennummer und Bezeichnung 
Datenquelle: Nachrichtliche Übernahme, B ayern Altas PLUS sowie Biotopkart ierung Bayern F lachland 

 
Trinkwasserschutzgebiet  
2210713760000 Kelheim, Silbergrube, Schutzgebietszone III, festgesetzt  
Datenquelle: Nachrichtliche Übernahme, Bayern A tlas PLUS  vom 10.06.2022 
 Anlage auf zuvor mehrjährig genutzter K onversionsfläche 
 Großflächiger Bodenabtrag ist zu vermeiden. Die Gründung der S olarmodultische 

soll flach durch Streifenfundamente ausgeführt werden. Ggf. kommen auch wenige 
Meter tiefe Ramm - oder Schraubgründungen in Betracht. 

 Verzinkte Rammprofile oder Erdschraubanker dürfen nur eingebracht werden, wenn 
d ie E indringtiefe über dem höchsten Grundwasserstand liegt (allgemeiner 
Grundwasserschutz). Farbanstriche oder Farbbeschichtungen an den Rammprofilen 
sind nicht zu lässig.  

 Auffü llungen zur Nivellierung des Geländes, für Baustraßen und zur Frostsicherung 
der Gründungen dürfen nur m it nachweislich unbelastetem Bodenmaterial erfo lgen, 
e ine Verwendung von Recycling -Baustoffen ist n icht zu lässig. 

 Die Baufläche ist baldmöglichst anzusäen. 
 Jegliche W artungsarbeiten an sowie Betanken von Fahrzeugen und B aumaschinen 

müssen während der Bauphase und im Zuge des Unterhaltes außerhalb des 
W asserschutzgebietes erfo lgen. 

 W ährend der Bauarbeiten und auch im Zuge der W artungsarbeiten ist 
sicherzustellen, dass keine B odenverunreinigungen durch Kraft- und Betriebsstoffe 
oder sonstige wassergefährdende S toffe e intreten. M it solchen S toffen oder 
belastetem Bodenmateria l kontaminierte Fahrzeuge, Geräte und Maschinen dürfen 
n icht e ingesetzt werden. 

 Bei der Kabelverlegung ist auf d ie W iederverfüllung von Erdaufschlüssen, 
B augruben und Leitungsgräben sowie Geländeauffü llungen m it dem ursprünglichen 
E rdaushub im Zuge von Baumaßnahmen und d ie Bodenauflage wiederhergeste llt  
wird, zu achten. 

 Als Transformatoren sind in der Zone III Trockentransformatoren, alternativ 
esterbefüllte  Öltransformatoren mit A uffangwanne einzusetzen. Ggf. sind zusätzliche 
A uflagen zum Brandschutz notwendig. 

 Zur Rein igung der Solarm odule darf ausschließlich W asser ohne Zusätze verwendet 
werden. 
 

Bestandshöhen (Nicht zur Maßentnahme geeignet) 
 

Freiflächenphotovoltaik 
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